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Vorwort.

Die französischen Syndicalverbände von Arbeitern und Arbeitgebern sind 

noch in jüngster Zeit von W. Stieda und Th. Morsbach zum Gegenstand 
besonderer Abhandlungen *)  gemacht worden, die das Wesen und die Bedeutung 
derselben im Allgemeinen charakterisiren. Bei der vorliegenden ausführlicheren 
Behandlung dieser soeialökonomischen Organisationsversuche aber kam es mir 
besonders darauf an, dieselben in ihrem Zusammenhänge mit der ganzen socialen 
Bewegung und gewissen politischen Bestrebungen als Erzeugnisse einer Frankreich 
eigenthümlichen Entwicklung darzustellen. Namentlich gilt dies für die Arbeiter
verbände, in Betreff deren ich viele wenig beachtete oder vergessene Thatsachen 
beibringe, ohne jedoch eine eigentliche Geschichte der französischen Arbeiterpolitik 
liefern zu wollen. Ueberhaupt führe ich die meisten dieser Thatsachen nicht an, 
weil ich ihnen ein eigenes historisches Interesse beilege, sondern weil ich sie als 
Beispiele von Erscheinungen betrachte, die möglicher Weise zu einer Massen
bedeutung gelangen können. Ich habe mich bemüht, diese Erscheinungen aus 
einem objectiv-kritischen Gesichtspunkte, gewissermaßen als sociale Experimente 
zu betrachten, womit jede Absicht, irgend einer Partei angenehm zu sein, aus
geschlossen war. Allerdings befand ich mich ausländischen Zuständen und Par
teien gegenüber, was die Einhaltung dieses Standpunktes einigermaßen erleich
terte. Wie ich mir für meinen Theil, nicht die abgeschlossene „Lösung der 
socialen Frage", sondern die allmähliche Aufhebung der socialökonomischen 
Widersprüche möglich denke, habe ich am Schluffe nur kurz angedeutet.

*) W. Stieda, die Syndicalkammern u. s. w., in v. Holtzendorff's und Brentano's 
Jahrbuch für Gesetzgebung u. s. w. 1878, IV., S. 149 ff. — MorSbach, die Pariser 
Gewerbesyndicate, Supplementheft zu den Hildebrand-Conrad'schen Jahrbüchern. 
(Ursprünglich Freiburger Doctordiffertation).

Für Unterstützung durch Mittheilung von schwer zugänglichem Material 
und mündliche Angaben bin ich namentlich den Herren Gounin, Harlö und 
Havard zu besonderem Dank verpflichtet.

Im September 1879.

Der Verfasser.
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I.

Einleitung.

1. Eigenthümlichkeit der französischen Syndicalverbände.
Wie in anderen Ländern haben auch in Frankreich die Arbeiter sowohl 

wie die Unternehmer versucht, durch fachgenossenschaftliche Verbindungen ihren 
besonderen Interessen in den einzelnen Industrie- und Gewerbszweigen Vertretung 
und Förderung zu verschaffen. Diese Vereine haben sich unter eigenartigen 
socialen und politischen Einflüssen und unter dem Druck einer ungewöhnlich 
restrictiven Gesetzgebung selbständig entwickelt und besitzen daher, trotz der all
gemeinen Verwandtschaft mit ähnlichen Bildungen in England oder Deutschland, 
einen besonderen Charakter und ein specifisches Gepräge. Schon ihre Bezeich
nung als „N88oeiation8 oder elmindr68 8^näieul68" 1) erinnert an französische 
Eigenthümlichkeiten, an die unter dem Consulat geschaffenen Syndicalkammern 
der ,,(Meier8 mini8t6riel8" und über diese hinaus an die „8^näie8" der 
Zunftzeit. Einige der später frei constituirten Unternehmerverbände waren in 
der That ursprünglich nichts Anderes, als wirkliche Zünfte nach einem neuen, 
napoleonischen Muster. Andere erhielten diesen Charakter nur theilweise und 
bemühten sich lange um die vollständige Ausbildung desselben. Trotz dieser Vor
geschichte aber sind die französischen Unternehmerverbände in der Gegenwart 
keineswegs gleichartig mit den freien Innungen, die sich in Deutschland mit 
mehr oder weniger Erfolg im Rahmen der Gewerbeordnung gebildet haben. 
In ihren allgemeinen Bestrebungen haben jene Vereine mehr Aehnlichkeit mit 
den deutschen Verbänden von Industriellen und Kaufleuten einzelner Branchen, die 
das ganze Land oder doch größere Gebiete umfassen. Jedoch sind die fran
zösischen Unternehmervereine nur örtlich organisirt und zwar größtentheils in 
Paris concentrirt. Die in der Provinz bestehenden Vereine dieser Art sind im 
Ganzen bisher von geringer Bedeutung, und die Herstellung einer näheren Ver-

i) Der Ausdruck „eknmdie syndicate" oder bezieht sich eigentlich
nur auf die leitenden Ausschüsse der Verbände. Demnach unterscheidet man in den 
zur „Union nationale" gehörenden Kammern zwischen Mitgliedern (memdreb) und 
Theilnehmern (adbereuts). Die ersteren bilden die eigentliche Syndicalkammer, die 
letzteren aber den Verband im ganzen, der in der Union „^i-oupe K^ndieal" ge
nannt wird. Doch ist der Sprachgebrauch nicht streng, und bei den Arbeiterverbänden 
ist es allgemein üblich, daß der ganze Verein Syndicalkammer genannt wird, während 
der leitende Ausschuß gewöhnlich die Bezeichnung „eonseU" erhält.

Schriften XVII. — Lexis, Franz. Gewerkvereine. 1 



2 Gewerkvereine und Unternehmerverbände in Frankreich.

bindung zwischen den gleichartigen Syndicalkammern in den verschiedenen Städten 
ist, abgesehen von gewissen gegenseitigen Beziehungen der baugewerblichen Ver
bände, noch gar nicht versucht worden.

Was andererseits die Syndicalkammern der Arbeiter betrifft, so haben sie 
ihren schwerfälligen Titel einfach von den Unternehmerverbänden übernommen. 
Trotz dieser Gleichheit der Bezeichnung jedoch sind die beiden Classen von Ver
bindungen nichts weniger als Arten derselben Gattung. Die der Arbeiter 
lassen sich kurzweg als Gewerkvereine charakterisiren, haben aber als solche ihren 
besonderen, französischen Typus. Sie haben es noch nicht zu der nüchternen 
und mehr geschäftsmäßigen Haltung der englischen Gewerkvereine gebracht, sondern 
lieben mehr als nöthig die rhetorischen Principienerklärungen. Ihre Mitglieder 
huldigen durchweg, in der'Theorie wenigstens, einem so vorgerückten Radicalis
mus, daß man nicht wohl die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine in Deutschland 
zum Vergleich heranziehen kann. Andererseits aber können die Arbeitersyndicate 
auch nicht ohne Weiteres mit den jetzt aufgelösten Gewerkschaften der deutschen 
Socialdemokratie zusammengestellt werden. Die Vereine als solche verfolgen 
keine politischen oder revolutionären, sondern nur socialökonomische Zwecke, die 
mit sehr verschiedenen socialtheoretischen Anschauungen vereinbar sind. Ueber 
socialistische Pläne wird in ihren Versammlungen nicht verhandelt, wenn auch 
viele Mitglieder, und gerade die unterrichteteren, wie sich auf den Arbeiter- 
congressen und in der Presse zeigt, mehr oder weniger der socialistischen Ge
dankenrichtung folgen. Im Allgemeinen überwiegt bei diesen Wortführern, so
weit sich überhaupt bestimmte Schuleinflüsse nachweisen lassen, der Proudhon'sche 
Mutualismus, neben dem sich auch noch eine positivistische Gruppe behauptet, 
während collectivistische Phantasien nur von Einzelnen offen vertreten werdens.

2. Zwecke und Bedeutung der Unternehmerverbände.

Die Unternehmersyndicate sind zum größten Theile bereits zu einer Zeit 
gegründet worden, als die Arbeiter noch nicht versuchen konnten, mit ähnlichen 
Organisationen offen auszutreten. Die Entstehung jener Verbindungen hängt 
überhaupt mit dem Gegensatz von Capital und Arbeit nicht zusammen. Ab
gesehen von denjenigen Verbänden, die einen officiellen oder officiösen Charakter 
trugen, handelte es sich für die zusammentretenden Unternehmer einfach um 
praktische Geschäftsinteressen alltäglicher Art. Einige dieser Vereine sind nur 
von kaufmännischen Unternehmern und nicht von gewerblichen Arbeitgebern 
gebildet, und in anderen sind diese beiden Kategorien für einen bestimmten Pro- 
ductionszweig vereinigt. Die rein kaufmännischen Elemente aber kommen mit 
den socialen Schwierigkeiten kaum in directe Berührung. Jedoch auch die Ver
bindungen der eigentlichen industriellen Arbeitgeber beabsichtigten ursprünglich nichts

Ein Hauptvertreter des Collectivismus auf dem Arbeitercongresse zu Lyon 
war der Pariser Delegirte Dupire, der in der Syndicalkammer der Schneider und 
überhaupt in der Arbeiterbewegung eine gewisse Rolle spielte und zuletzt Gerant des 
radicalen Wochenblattes Lspudlique äömod-atiyue et soeiale" war. Derselbe 
wurde aber im Februar dieses Jahres sowohl von diesem Blatte wie von der Syndical
kammer öffentlich ausgestoßen, weil er nach einer Enthüllung der „Lanterne" mit der 
Polizei in Verbindung stand. Vgl. Loanees cku eon^r^s ouvrier, 1878, p. 431 tb.» 
und dem. et 8oo. vom 23. Februar 1879.



Einleitung. 3

weniger, als eine sociale Rolle zu spielen. In vielen Fällen sind die Vereine bis 
zu einem gewissen Grade zu Wirchschaftsgesellschaften geworden, indem sie ihren 
Mitgliedern geschäftliche Dienstleistungen vermitteln und Agenturen verschiedener 
Art aus gemeinschaftlichen Mitteln unterhalten. Auch wenn sie ihre Stimme 
in Fragen der wirthschaftlichen Gesetzgebung und der Handels- oder Steuer
politik erheben, erscheinen sie einfach als Vertreter der den Geschäftsunterneh
mungen eines bestimmten Zweiges gemeinsamen praktischen Interessen.

Man mag also wohl die Frage erheben, ob diese Interessenvertretungen 
der Unternehmer überhaupt einen Gegenstand der wissenschaftlichen Betrach
tung darbieten können. Die Agentureinrichtungen des großen Bundes der Union 
nationale z. B. sind ohne Zweifel, vom Standpunkt der geschäftlichen Praxis 
beurtheilt, sehr nützlich und zweckmäßig; sie mögen Nachahmung und deswegen 
auch eine eingehende Darstellung verdienen. Die Aufmerksamkeit des wissen
schaftlichen Beobachters dagegen kann sich nur insofern auf die Unternehmer
verbände richten, als dieselben absichtlich oder unabsichtlich Wirkungen von prin
cipieller Bedeutung in volkswirthschaftlicher oder socialer Beziehung ausüben. 
Quantitativ mögen diese Wirkungen beschränkt sein, wenn sie nur wenigstens 
ein experimentelles Interesse besitzen.

Aus diesem Gesichtspunkte erscheinen die Unternehmervereine in der That 
als Institutionen, die eine genauere Untersuchung verdienen. Wenn Bestrebungen 
von ihnen ausgegangen sind, die der seit 1791 in Frankreich bestehenden Ge
werbeordnung feindlich und auf die Wiederherstellung der Zunftverfassung ge
richtet waren, so hatte diese Wirksamkeit offenbar eine allgemein volkswirthschaft- 
liche Tragweite, und daß sie zu keinem Resultate geführt, sondern allmählich 
dem Princip der Gewerbefreiheit das Feld überlassen hat, ist ebenfalls eine 
Beobachtung von volkswirthschaftlichem Interesse.

Es liegt ferner die Vermuthung nahe, daß die Verbände, wenn sie auch 
nicht gerade förmliche Coalitionen zur Behauptung der Preise bilden, doch ver
suchen werden, für ihre Productionen und Leistungen eine gemeinschaftliche Preis
politik aufrecht zu erhalten. Es ist dagegen von dem Standpunkte des bestehenden 
Wirthschaftssystems nichts einzuwenden, und das wissenschaftliche Interesse liegt 
lediglich in der Frage, wie weit der wirthschaftliche Individualismus der Unter
nehmer mit einer solchen gemeinschaftlichen Haltung vereinbar ist. Die Erfah
rung hat in der That auch bei den französischen Unternehmerverbänden den 
geringen Erfolg solcher Versuche gezeigt. Nur in den Baugewerben ist man 
zu einer Tarifbildung gelangt, die namentlich in Paris, wo sie unter eigen
thümlichen Verhältnissen entstanden ist, eine nähere Beachtung verdient. Ein 
gewisser allgemeiner Einfluß auf die Preishaltung entsteht übrigens auch aus 
der (gegenwärtig freilich sehr beschränkten) Thätigkeit der Unternehmersyndicate als 
Hülfsorgane der Gerichte, denen sie Sachverständige und Schiedsrichter liefern.

Am wichtigsten aber ist die Frage, wie weit die Verbände der Unternehmer 
als socialökonomische Factoren auftreten und einen Einfluß ausüben auf die 
wirthschaftliche Stellung ihrer eigenen Classe zu der Classe der besitzlosen Ar
beiter in dem gemeinschaftlich unterhaltenen Productionsproceß. Eine gemein
schaftliche Tradition in der Lohntaktik mag sich in manchen Verbänden fast un
bewußt ausgebildet haben, aber schon das Coalitionsverbot, das ja auch für die 
Arbeitgeber galt, mußte sie von offenen und förmlichen Abmachungen abhalten. Auch 

1*


